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Amtlicher Teil

Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 17 ff . des Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) i.V.m. Art. 72 ff . des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sowie ge-
mäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) für die Bundesautobahn A 7 Fulda - Würzburg, 
Abschnitt Anschlussstelle (AS) Bad Brückenau/Volkers - 
Anschlussstelle (AS) Bad Brückenau/Wildfl ecken;
Ersatzneubau der Talbrücke Römershag (Bauwerk BW 
594a) mit streckenbaulichen Anpassungen, Bau-km 
593+640 bis 594+440
Bekanntmachung vom 07.05.2020 Nr. 32-4354.1-1-13
Öff entliche Bekanntmachung gemäß § 27 Satz 1 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. 
Art. 74 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (BayVwVfG)
Mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unterfranken 
vom 06.05.2020, Nr. 32-4354.1-1-13, ist der Plan für den Er-
satzneubau der Talbrücke Römershag (Bauwerk BW 594a) mit 
streckenbaulichen Anpassungen von Bau-km 593+640 bis Bau-
km 594+440 an der Bundesautobahn A 7 (Fulda – Würzburg) 
gemäß § 17 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und 
Art. 74 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) festgestellt worden.

I.
Gegenstand des Vorhabens

Die vorliegende Planung hat den Ersatzneubau der Talbrücke 
Römershag an bestehender Stelle im Zuge der BAB A 7 (Fulda 
- Würzburg) einschließlich der damit verbundenen streckenbau-

lichen Anpassungsmaßnahmen und bauzeitlichen Provisorien 
an der BAB A 7 zum Inhalt. Das geplante Straßenbauvorha-
ben umfasst zudem die Sanierung der Bauwerksentwässerung 
mit Anlage eines Absetz- und Regenrückhaltebeckens nördlich 
des Brückenbauwerkes auf der Seite des Widerlagers Würz-
burg. Der Planfeststellungsabschnitt erstreckt sich von Bau-
km 593+640 bis Bau-km 594+440 und liegt zwischen der An-
schlussstelle Bad Brückenau/Volkers und der Anschlussstelle 
Bad Brückenau/Wildfl ecken im Landkreis Bad Kissingen.
Die Brückenerneuerung erfolgt bestandsnah, wobei die Quer-
neigung im Bauwerksbereich auf ein regelgerechtes Maß ge-
bracht wird. Der Trassenverlauf orientiert sich am Bestand. 
Von der gesamten Streckenlänge für die Maßnahme von ca. 
930 m entfallen rd. 460 m auf das Brückenbauwerk (Bau-km 
612+778 bis Bau-km 613+238). Der Ersatzneubau wird im Ge-
gensatz zum achtfeldrigen Bestandsbau nur noch fünf Brücken-
felder aufweisen. Die Gesamtstützweite des Bauwerks wird 
von 290 m auf 322 m erhöht. Der Überbau wird als Stahlver-
bundquerschnitt mit Rohrfachwerk geplant. Auf dem Bauwerk 
wird in Fahrtrichtung Würzburg eine transparente, 2,50 m hohe 
Schutzwand gegen herabfallende Gegenstände errichtet, an die 
sich als Fahrzeugrückhaltesystem eine Betonschutzwand mit 
einer Höhe von ca. 1,10 m anschließt.
Die Planung sieht verschiedene landschaftspfl egerische Maß-
nahmen vor.

II.
Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet:
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1. Der Plan für den Ersatzneubau der Talbrücke Römershag 
(BW 594a) im Zuge der Bundesautobahn A 7 (Fulda - Würz-
burg) im Abschnitt Anschlussstelle Bad Brückenau/Volkers 
bis Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildfl ecken mit stre-
ckenbaulichen Anpassungen (Bau-km 593+640 bis Bau-km 
594+440) wird mit den sich aus diesem Planfeststellungs-
beschluss sowie aus den Rot-Eintragungen (Tektur vom 
28.02.2020) in den Planunterlagen ergebenden Änderungen 
und Ergänzungen festgestellt.

2. Vom Abdruck der Liste der dem Plan zugrundeliegenden 
Unterlagen wird abgesehen.

3. Dem Vorhabensträger werden Aufl agen erteilt.
4. Die vom Vorhabensträger abgegebenen Zusagen sind als 

verbindlich einzuhalten.
5. Über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, Forde-

rungen und Anregungen wird entschieden.
6. Die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse werden 

unter bestimmten Aufl agen erteilt.
7. Verschiedene straßenrechtliche Verfügungen werden getrof-

fen.
III.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München
schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. Sie muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen nach 
Klageerhebung anzugeben.
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 
vorgebracht werden, lässt das Gericht nur zu, wenn der Kläger 
die Verspätung genügend entschuldigt (§ 17 e Abs. 5 FStrG). 
Dies gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, 
den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermit-
teln. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichtes 
glaubhaft zu machen.
Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich 
die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch 
einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt 
auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitglied-
staates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, oder 
die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Per-
sonen und Organisationen zugelassen. Ausnahmen gelten für 
Behörden und juristische Personen des öff entlichen Rechts 
einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öff entlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse (§ 67 Abs. 4 VwGO).

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

IV.
Hinweise zur Zustellung und Auslegung des Plans

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens 
(Straßenbaulastträger), den Vereinigungen i.S.d. Art. 73 Abs. 
4 Satz 5 BayVwVfG, über deren Stellungnahme entschieden 
worden ist, und denjenigen, über deren Einwendungen ent-
schieden worden ist, individuell mit Rechtsbehelfsbelehrung 
zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG).
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses wird mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des fest-
gestellten Planes zwei Wochen in der Stadt Bad Brückenau zur 
Einsicht ausgelegt; Ort und Zeit der Auslegung werden orts-
üblich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass für 
die Zeit der laufenden Corona-Pandemie die Einsichtnahme 
in die Planunterlagen zur Wahrung des Gesundheitsschutzes 
von einer telefonischen Anmeldung bei der Gemeindeverwal-
tung abhängig gemacht werden kann. Die Einsichtnahme muss 
in einem gesonderten Raum stattfi nden, der nur einzeln oder 
von Personen, die demselben Hausstand angehören, betreten 
werden darf. Die Stadt Bad Brückenau bittet um eine solche 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 09741-804-0. Für 
die betroff enen Bürger stellt die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen einen triftigen Grund für das Verlassen der eigenen 
Wohnung im Sinne von § 7 Abs. 2 der Dritten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01. Mai 2020 (3. 
BaylfSMV) dar. Sollten sich die diesbezüglichen Vorschriften 
aufgrund der Schnelllebigkeit des Geschehens bis zur oder 
während der Auslegung verändern, wird die Planfeststellungs-
behörde im Rahmen von Pressemitteilungen über das weitere 
Vorgehen informieren.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss auch 
gegenüber den übrigen Betroff enen, die keine Einwendungen 
erhoben haben, und gegenüber den Vereinigungen i.S.d. Art. 
73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG, die sich im Verfahren geäußert 
haben, als zugestellt (§ 17 FStrG i.V.m. Art. 74 Abs. 4 Satz 3 
BayVwVfG). Soweit der Planfeststellungsbeschluss individu-
ell zugestellt wird, richtet sich der Beginn der Rechtsbehelfs-
frist nicht nach den Vorschriften über die öff entliche Bekannt-
machung, sondern nach Maßgabe der Vorschriften über die 
individuelle Zustellung.
Unabhängig von der öff entlichen Auslegung des Planfest-
stellungsbeschlusses können die Planunterlagen auch bei der 
Autobahndirektion Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 
Nürnberg oder der Regierung von Unterfranken eingesehen 
werden. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, den Planfeststel-
lungsbeschluss auf den Internetseiten der Regierung von Un-
terfranken (www.regierung.unterfranken.bayern.de) abzurufen. 
Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröff entlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungsun-
terlagen wird keine Gewähr übernommen. Maßgeblich ist der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a Abs. 1 
Satz 4 BayVwVfG).
Würzburg, den 07.05.2020
Regierung von Unterfranken
Dr. Eugen Ehmann
Regierungspräsident           
Apl-l 4354                                     RABl 2020 S. 77                                      
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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain für das 
Haushaltsjahr 2020
Bekanntmachung vom 29.04.2020  Nr. 12-1444.10-3-8

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain hat 
in ihrer Sitzung vom 03.03.2020 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
30.03.2020 Nr. 12-1444.10-3-8 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ich-
tigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Tage nach 
der Veröff entlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken an in den Geschäftsräumen des 
Rettungszweckverbandes Aschaff enburg, Dalbergstraße 15, 
63739 Aschaff enburg, während der Dienstzeit bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öff entlich 
zugänglich.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öff entlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 29.04.2020
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit i.V.m. Art. 63 ff . der Gemeindeordnung 
und den §§ 13 ff . der Satzung des Zweckverbandes erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.152.600 €
und 
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  706.700 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Zweckverbandsumlage für die durch die sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckten Ausgaben wird auf 1.570.300 € fest-
gesetzt. Sie ist durch die Verbandsmitglieder gemäß § 14 der 

Zweckverbandssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt 
aufzubringen:
Landkreis Aschaff enburg  737.179,20 €
Landkreis Miltenberg  533.651,93 €
Stadt Aschaff enburg  299.468,38 €

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Janaur 2020 in Kraft.
Aschaff enburg, 03.04.2020
Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain
Dr. Ulrich Reuter
Landrat und Verbandsvorsitzender
Apl-l 1444                                     RABl 2020 S. 79

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Main-Mömling-
Elsava für das Haushaltsjahr 2020
Bekanntmachung vom 29.04.2020 Nr. 12-1444.06-1-17

I.
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Main-
Mömling-Elsava hat in ihrer Sitzung am 03.03.2020 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
09.04.2020  Nr. 12-1444.06-1-17 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe 
von 1.190.000,00 € wurde nach Art. 71 Abs. 2 GO i. V. m. Art. 
40 Abs. 1 KommZG genehmigt.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Tage der 
Veröff entlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken an bis zur amtlichen Bekanntma-
chung einer neuen Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Abwasserverbandes Main-Mömling-Elsava, Am Wieselsweg 
3, 63906 Erlenbach, während der allgemeinen Dienstzeiten öf-
fentlich zugänglich.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öff entlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 29.04.2020
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 40 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 KommZG 
i.V.m. Art. 63 ff . der GO erlässt der Zweckverband -Abwasser-
verband Main Mömling Elsava - AMME folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt.
Er schließt im Erfolgsplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit  6.194.000 EUR
und im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.210.000 EUR
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ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögensplan wird auf 

1.910.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Die Verbandsumlage, die für jedes Jahr neu zu ermitteln ist, 
wird wie folgt festgesetzt:
Investitionsumlage:  1.300.000 EUR
Betriebskostenumlage (Zinsanteil)  190.000 EUR
Betriebskostenumlage:  3.280.000 EUR
Erstattung Betriebskosten 
Entlastungsleitung GRW:  372.000 EUR
 5.142.000 EUR

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.000.000 
EUR festgesetzt.

§ 5
Diese Satzung tritt mit dem 1.1.2020 in Kraft.
Erlenbach a. Main, 24.04.2020
Zweckverband AMME
Scholtka
Verbandsvorsitzender
Apl-l 1444                                     RABl 2020 S. 79

Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Würzburg
Bekanntmachung vom 29.04.2020 Nr. 12-1444.09-3-3

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Würzburg hat in der Sitzung 
am 12.03.2020 die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
beschlossen.
Nach Art. 48 Abs. 3 KommZG wird nachfolgend die Änderung 
der Verbandssatzung amtlich bekannt gemacht. 
Würzburg, 29.04.2020
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund Art. 19 und Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Zweck-
verband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Würz-
burg folgende

Änderungssatzung:
Die Satzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Würzburg vom 14.12.2015 (Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken Nr. 2/2016, Seite 9 ff .) wird wie 
folgt geändert:

§ 1
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Den Verbandsvorsitz hat grundsätzlich der Landrat / die 
Landrätin des Landkreises Würzburg inne; hier ist auch 
die Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingerichtet (§ 12 
Satz 1).

 Sofern der Landrat / die Landrätin des Landkreises Würz-
burg aufgrund einer Interessenkollision (Art. 33 Abs. 4 
KommZG i.V.m. Art. 49 GO) die Position des / der Ver-
bandsvorsitzenden dauerhaft nicht ausüben kann, hat den 
Verbandsvorsitz der erste stellvertretende Landrat / die 
erste stellvertretende Landrätin des Landkreises Würzburg 
inne.“

§ 2
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken in Kraft.
Würzburg, 22.04.2020
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Würzburg
Eberhard Nuß
Verbandsvorsitzender
Apl-l 1444                                     RABl 2020 S. 80

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 des Zweck-
verbandes Abwasserverband Main Mömling Elsava
Bekanntmachung vom 30.04.2020  Nr. 12-1444.06 -1-17

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserver-
band Main Mömling Elsava mit Sitz in Erlenbach hat in ihrer 
Sitzung vom 03.03.2020 den Jahresabschluss 2018 auf Grund 
der Ergebnisse der Abschlussprüfungen durch den Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverband gemäß § 25 Abs. 4 der Ver-
bandssatzung i.V.m. Art. 40 Abs. 2 KommZG und Art. 102 ff  
GO festgestellt.
Der Jahresabschluss 2018 zusammen mit dem Beschluss über 
die Feststellung und dem Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers sind nach der Veröff entlichung dieser Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abwasserverband Main 
Mömling Elsava, Am Wieselsweg 3, 63906 Erlenbach während 
der allgemeinen Dienststunden öff entlich zugänglich.
Nach § 25 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 29 der 
Verbandssatzung werden der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung vom 
03.03.2020 sowie der Bestätigungsvermerk des Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverbandes vom 18.10.2019 nachfolgend 
öff entlich bekannt gemacht.
Würzburg, 30.04.2020
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II. 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.03.2020
a) Der vom Bayerischen Prüfungsverband testierte Jahresab-

schluss 2018 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der 
die Ordnungsmäßigkeit und Beweiskraft der Buchführung, 
die richtige Entwicklung der Abschlüsse aus der Buchfüh-
rung auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, den Ein-
klang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss sowie die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bescheinigt, wer-
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den anerkannt und analog § 25 Abs. 3 der Eigenbetriebsver-
ordnung (EBV) festgestellt.

b) Verbands- und Geschäftsführung werden für das Rech-
nungsjahr 2018 entlastet.

c) Der aus der GuV 2018 resultierende Jahresverlust aus dem 
Sachbereich Wasser in Höhe von -50.913,37 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

III.
Bestätigungsvermerk vom 18.10.2019
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Abwas-
serverband Main-Mömling-Elsava - bestehend aus Bilanz zum 
31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Zweckverbandes Abwasserverband Main- Möm-
ling-Elsava für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
KommPrV:
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pfl ichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und 
der Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreff endes Bild von der 
Lage des Zweckverbands und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreff end dar.
München, 18.10.2019
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband
Apl-l 1444                                     RABl 2020 S. 80

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Kehrbezirksausschreibung
(Nr. 22.2-2206.00-6/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.08.2020 (Be-
stellungstermin) gemäß dem Gesetz über das Berufsrecht und 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornstein-
feger-Handwerksgesetz - SchfHwG) die Tätigkeit als bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger für folgenden Bezirk aus:

Würzburg-Stadt 10
Der Bezirk Würzburg-Stadt 10 besteht aus Teilbereichen der 
Stadt Würzburg (Stadtteile Altstadt, Grombühl, Unterdürrbach 
und Industriegebiet Hafen).
Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk wird auf sieben Jahre 
befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des Monats, 
in dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).
Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.
Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.
Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf sich frühes-
tens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Bestellung erneut bewer-
ben. Dies gilt nicht, wenn der Ausschluss von der Bewerbung 
eine persönliche Härte bedeuten würde und eine frühere Bewer-
bung im Hinblick auf die Erhaltung der Betriebs- und Brandsi-
cherheit nicht zu beanstanden ist (§ 9a Abs. 4 SchfHwG).
Anforderungsprofi l:
Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, die Bewertungsmodalitäten sowie wei-
tere Hinweise sind den Dokumenten „Anforderungen für die 
Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für 
einen Bezirk in Bayern“ und „Bewertungsformular für die Tä-
tigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 
Bezirk in Bayern“ zu entnehmen.

Der Bewerbungsstichtag ist der 30.04.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:
1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren bis zum Bewerbungsstichtag (ein-
schließlich) in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezo-
gene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach 2.4 des Be-
wertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 25.05.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -

Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/03844/
index.html).
Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.
Würzburg, 22.04.2020
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                     RABl 2020 S. 81



Amtsblatt der Regierung von  Unterfranken Nr. 10/2020 vom 11.05.2020

82

Kehrbezirksausschreibung
(Nr. 22.2-2206.00-7/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.09.2020 (Be-
stellungstermin) gemäß dem Gesetz über das Berufsrecht und 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornstein-
feger-Handwerksgesetz - SchfHwG) die Tätigkeit als bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger für folgenden Bezirk aus:

Main-Spessart 7 (Karlstadt)
Der Bezirk Main-Spessart 7 besteht aus den Stadtteilen 
Karlstadt und Gambach (Teilbereich) der Stadt Karlstadt.
Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk wird auf sieben Jahre 
befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des Monats, 
in dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).
Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.
Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.
Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf sich frühes-
tens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Bestellung erneut bewer-
ben. Dies gilt nicht, wenn der Ausschluss von der Bewerbung 
eine persönliche Härte bedeuten würde und eine frühere Bewer-
bung im Hinblick auf die Erhaltung der Betriebs- und Brandsi-
cherheit nicht zu beanstanden ist (§ 9a Abs. 4 SchfHwG).
Anforderungsprofi l:
Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, die Bewertungsmodalitäten sowie wei-
tere Hinweise sind den Dokumenten „Anforderungen für die 
Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für 
einen Bezirk in Bayern“ und „Bewertungsformular für die Tä-
tigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 
Bezirk in Bayern“ zu entnehmen.
Der Bewerbungsstichtag ist der 31.05.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:
1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren bis zum Bewerbungsstichtag (ein-
schließlich) in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezo-
gene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach 2.4 des Be-
wertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 15.06.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -

Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/03844/
index.html).

Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.
Würzburg, 22.04.2020
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
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Kehrbezirksausschreibung
(Nr. 22.2-2206.00-8/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.06.2020 (Be-
stellungstermin) gemäß dem Gesetz über das Berufsrecht und 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornstein-
feger-Handwerksgesetz - SchfHwG) die Tätigkeit als bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger für folgenden Bezirk aus:

Aschaff enburg-Land 13 (Heigenbrücken)
Der Bezirk Aschaff enburg-Land 13 besteht aus dem Markt 
Frammersbach (nur Ortsteil Habichsthal), den Gemeinden Hei-
genbrücken, Heinrichtsthal, Kleinkahl (nur Ortsteile Edelbach, 
Großkahl, Kleinkahl), Wiesen und Wiesthal (Teilbereich).
Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk wird auf sieben Jahre 
befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des Monats, 
in dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).
Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.
Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.
Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf sich frühes-
tens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Bestellung erneut bewer-
ben. Dies gilt nicht, wenn der Ausschluss von der Bewerbung 
eine persönliche Härte bedeuten würde und eine frühere Bewer-
bung im Hinblick auf die Erhaltung der Betriebs- und Brandsi-
cherheit nicht zu beanstanden ist (§ 9a Abs. 4 SchfHwG).
Anforderungsprofi l:
Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, die Bewertungsmodalitäten sowie wei-
tere Hinweise sind den Dokumenten „Anforderungen für die 
Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für 
einen Bezirk in Bayern“ und „Bewertungsformular für die Tä-
tigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 
Bezirk in Bayern“ zu entnehmen.
Der Bewerbungsstichtag ist der 30.04.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:
1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren bis zum Bewerbungsstichtag (ein-
schließlich) in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezo-
gene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach 2.3 des Be-
wertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.
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3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 11.05.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -

Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/03844/
index.html).
Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.
Würzburg, 21.04.2020
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                     RABl 2020 S. 82

Kehrbezirksausschreibung
(Nr. 22.2-2206.00-9/20)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.07.2020 (Be-
stellungstermin) gemäß dem Gesetz über das Berufsrecht und 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornstein-
feger-Handwerksgesetz - SchfHwG) die Tätigkeit als bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger für folgenden Bezirk aus:

Kitzingen-Stadt 2
Der Bezirk Kitzingen-Stadt 2 besteht aus Teilbereichen der 
Stadtteile Hohenfeld und Kitzingen sowie dem Stadtteil Ho-
heim der Stadt Kitzingen.
Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk wird auf sieben Jahre 
befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des Monats, 
in dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).
Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.

Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.
Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf sich frühes-
tens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Bestellung erneut bewer-
ben. Dies gilt nicht, wenn der Ausschluss von der Bewerbung 
eine persönliche Härte bedeuten würde und eine frühere Bewer-
bung im Hinblick auf die Erhaltung der Betriebs- und Brandsi-
cherheit nicht zu beanstanden ist (§ 9a Abs. 4 SchfHwG).
Anforderungsprofi l:
Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, die Bewertungsmodalitäten sowie wei-
tere Hinweise sind den Dokumenten „Anforderungen für die 
Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für 
einen Bezirk in Bayern“ und „Bewertungsformular für die Tä-
tigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 
Bezirk in Bayern“ zu entnehmen.
Der Bewerbungsstichtag ist der 30.04.2020. Folgende Fristen 
sind zu beachten:
1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 
vollen Kalenderjahren bis zum Bewerbungsstichtag (ein-
schließlich) in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezo-
gene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach 2.4 des Be-
wertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 20.05.2020 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:

Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -

Peterplatz 9
97070 Würzburg

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/03844/
index.html).
Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter der Tel. 0931/380-1093 
oder unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung.
Würzburg, 23.04.2020
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                     RABl 2020 S. 83
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Schwenk

Abgabenrecht in Bayern

108. Aktualisierungslieferung 

Stand: Januar 2020

Artikelnummer: 66386108

Preis: 191,46 €

Carl Link Kommunalverlag

Durch mehrere Maßnahmegesetze wurde die AO geändert, z. 
B. bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die sich u. 
a. auch auf die Gewerbesteuer auswirken werden. Die 108. 
Lieferung enthält das bereits in Kraft getretene Grundsteuerge-
setz nach dem ergangenen Grundsteuer-Reformgesetz für die 
Durchführung der Veranlagungen ab 2025. Die AEAO wurde 
bis 31.12.2019 aktualisiert. 

Herausgegeben und gedruckt von der Regierung von Unterfranken, Würzburg. Erscheint nach Bedarf, in der Regel monatlich zweimal. Bezugspreis: jähr-
lich 23,–  € zuzüglich Versandkosten. Bestellungen zum laufenden Bezug sind an die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Z3 Haushalt, 97064 Würz-
burg, zu richten. Einzelnummern sind zum Preis von 2,– € je Stück zuzüglich Versandkosten bei der Regierung von Unterfranken erhältlich.

Haferkorn/Michl-Wolfrum

Bayerisches Haushaltsrecht

118. Aktualisierung 

Stand: Februar 2020

Preis: 103,99 €

Artikelnummer 80730026118

Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH

Schwerpunkte dieser Aktualisierung sind:

- Ergänzung von Kommentierungen zur EDVBK und zu den 
VV zu Art. 74 BayHO,

- laufende Aktualisierungen der Erläuterungen zu Art. 80, 82 
bis 87 BayHO,

- Aktualisierungen und ergänzende Erläuterungen zu Vorschrif-
ten mit kassenrechtlichem Bezug in Teil VI (LfFV, VwZVG, 
LFamKV, TKBek, BayTKA, IHV, BayAbwAG, EU-Vertrag, 
EPSAS und Vorschriftenverzeichnis). 

Erdle

Infektionsschutzgesetz

7. überarbeitete Aufl age

Stand: 2020

Preis: 49,99 €

ISBN: 978-3-8073-2736-5

Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH

Die überarbeitete 7. Aufl age des fundierten Kommentars zum 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) berücksichtigt neben dem Pfl e-
gepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) insbesondere das Masern-
schutzgesetz (MasernschutzG) zum besseren Gemeinschafts-
schutz vor Maserninfektionen. Das Infektionsschutzgesetz 
enthält zudem Korrekturen hinsichtlich der Überwachung der 
Rettungsdienste, der Meldepfl icht sowie der digitalen Beleh-
rung des Lebensmittelpersonals und berücksichtigt die ein-
schlägigen EU-Vorschriften. 

Drost/Ell/Wagner

Das neue Wasserrecht in Bayern

28. Ergänzungslieferung 

Stand: Oktober 2019

ISBN: 978-3-415-04485-2

Preis: 94,80 €

Richard Boorberg Verlag

Das neue Wasserrecht in Bayern beinhaltet das 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

• Bayerische Wassergesetz (BayWG),

• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoff en (AwSV),

• Kommentare mit Vorschriftensammlung zum Europa-, Bun-
des- und Landesrecht.

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN


